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Beschluß
des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 

zur Änderung des Beschlusses des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 

über die Tätigkeit der Konfliktkommissionen 
— Konfliktkommissionsordnung — 

vom 3.JVTärz 1989 I.

I.

Auf der Grundlage des § 1-Abs. 3 des Gesetzes vom 25. März 
1982 über die gesellschaftlichen Gerichte der Deutschen De
mokratischen Republik — GGG — (GBl. I Nr. 13 S. 269) wird 
der Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 12. März 1982 über die -Tätigkeit der Konflikt
kommissionen — Konfliktkommissionsordnung — (GBl. I 
Nr. 13 S. 274; Ber. GBl. I 1983 Nr. 28 S. 276) wie folgt ge
ändert:

1. § 31 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
„(2) Eine Eigentumsverfehlung liegt vor, wenn die Tat 
unter Berücksichtigung aller Umstände, wie des Scha
dens, der Schuld des Bürgers und seiner Persönlichkeit, 
geringfügig ist und der verursachte oder beabsichtigte 
Schaden den Betrag von 100 M nicht übersteigt. In der

Regel darf es sich dabei nur um eine erstmalige Tat 
handeln.“

2. § 37 Abs. 3 5. Stabsstrich erhält folgende Fassung:
„Dem Bürger wird die Pflicht auf erlegt, eine Geldbuße 
von 10 bis 300 M zu zahlen.“

3. §43 Abs. 1 6. Stabsstrich erhält folgende Fassung:
„Dem Bürger wird die Pflicht auf erlegt, eine Geldbuße 
von 10 bis 300 M zu zahlen. Dem Jugendlichen, der noch 
nicht sechzehn Jahre alt ist, darf eine Geldbuße nur 
bis 20 M auferlegt werden. Die Höhe der Geldbuße darf 
die in der jeweiligen Ordnungsstrafbestimmung vorge
sehene Höchstgrenze nicht überschreiten.“

II.
Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1989 in Kraft.

Berlin, den 3. März 1989

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 
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Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik
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